
Verwaltung-Schule-Schüler-allgemeines-Festtage islamjüdisch.doc 

Islamische und jüdische Feiertage 2011/2012 
Beurlaubung vom Unterricht 

 
 

Schülerinnen und Schüler, die der islamischen Religion angehören, können auf 
Antrag am Fest des Fastenbrechens sowie am Opferfest einen Tag beurlaubt werden. 
Vom Türkischen Generalkonsulat wurden dazu folgende Termine mitgeteilt:  
 

Opferfest:        6. November 2011  
Fastenbrechen/Ramadan   30. August 2011 

 
Der Antrag auf Beurlaubung vom Unterricht ist rechtzeitig (mindestens drei Tage vorher) 
bei der Schulleitung schriftlich einzureichen. 
 
Schülerinnen und Schüler der jüdischen Religionsgemeinschaft können auf Antrag 
am jüdischen Neujahrsfest zwei Tage, am Versöhnungsfest einen Tag, am 
Laubhüttenfest zwei Tage, am Beschlussfest zwei Tage, am Passahfest die zwei 
ersten und die zwei letzten Tage sowie am jüdischen Pfingstfest zwei Tage beurlaubt 
werden. Für das Schuljahr 2011/2012 hat die Israelitische Religionsgemeinschaft 
Württemberg dazu folgende Termine mitgeteilt: 
  

Versöhnungstag (Jom Kippur) 8. Oktober 2011  
Jüdisches Neujahrsfest (Rosch Haschanah) 29. und 30. September 2011  
Laubhüttenfest (Sukkoth) 13. und 14. Oktober 2011  
Schlussfest (Schemini Azereth) 20. Oktober 2011  
Thora-Freudenfest (Simchat Thora) 21. Oktober 2011  
Passahfest (Pessach) 1. und 2. Tag 7. und 8. April 2012  
Passahfest (Pessach) 7. und 8. Tag 13. und 14. April 2012  
Pfingstfest (Schawuoth) 1. und 2. Tag 27. und 28. Mai 2012  

 
Der Antrag auf Beurlaubung vom Unterricht ist rechtzeitig (mindestens drei Tage vorher) 
bei der Schulleitung schriftlich einzureichen. 
 


